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II (Abänderung eines Teſtamentes.) Johannes ieg ſchwer ran

darnieder, iſt aber eiſtig noch ganz friſch Er beſpri die Angelegenheit
der mit Paulus, dem Manne ſeiner Qula Johannes
will, da enr NuL vier Nichten 3u ſeinen nächſten Verwandten 30 teſe50 —

ſtrikte Verpflichtung dieſe Summe 30 aülen, brahen der Sarager

und an zweiter Stelle der falſche Zeuge der Schuldnerin nur die Mehr⸗

unkoſten zu erſetzen, die durch die ſchuldbare Verſäumnis des erſten

Gerichtstermines entſtanden ſind.

Freiburg (Schweiz).
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II. (Abänderung eines Teſtamentes.) Johannes liegt ſchwer krank

darnieder, iſt aber geiſtig noch ganz friſch. Er beſpricht die Angelegenheit

der Erbſchaft mit Paulus, dem Manne ſeiner Nichte Paula. Johannes

will, da er nur vier Nichten zu ſeinen nächſten Verwandten zählt, dieſe

Paula als Univerſalerbin einſetzen, als welche ſie aber den andern drei

Nichten anſehnliche Legate auszahlen muß. Paulus ſchreibt alles gemäß

dem Willen des Johannes auf und ruft den Notar, ändert aber, bevor

der Notar das Teſtament zur Einſicht und zum Abſchreiben erhält, einige

Pyunkte alſo ab, daß er zwei Legate ad pias causas ſtreicht und bei den

Legaten für die Schweſtern ſeiner Frau hinzufügt, die Zahlung brauche

erſt erfolgen, wenn er dieſelbe wird leiſten können; er iſt nämlich vom

Erblaſſer als Teſtamentsvollſtrecker beſtimmt. Der Notar ſchreibt das

Teſtamegt ab, lißt es, ohne es dem Erblaſſer nochmals vorzuleſen, von

dieſem und von Zeugen unterſchreiben und verſchließt es dann in Gegen⸗

wart des Erblaſſers und der Zeugen mit der kurzen Erklärung: dies

ſei die letztwillige Verfügung des Johannes. Nun iſt der Erblaſſer ge⸗

ſtorben. Was iſt zu ſeinem Teſtament zu ſagen?

Es iſt gegenwärtig wohl faſt einmütige Anſchauung, daß die Gül⸗

tigkeit der letztwilligen Verfügungen ſchon im Naturrecht begründet iſt

wie das Recht des Privateigentums ſelber. Damit will aber niemand

leugnen, daß auch das menſchliche Geſetz Beſtimmungen aufſtellen kann

bezüglich des Erbrechtes, die im Gewiſſen verpflichten. Denn da aus

dem Naturrecht keine bindenden Einzelnormen abzuleiten ſind in bezug

auf die Form einer letztwilligen Verfügung noch auch hinſichtlich deren

Ausführung, ſo müßte ſich allzuhäufig eine verwirrende Rechtsunſicher⸗

heit ergeben mit ihrem Gefolge von Streitigkeiten, Gehäſſigkeiten,

Feindſchaften u. ſ. f., wenn nicht die irdiſche Autorität die Verfügung

des Erblaſſers mit den notwendigen Sicherungen umgeben hätte. Daher
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mente. Teſtament iſt die Erklärung des letzten Willens, wodurch der

Erblaſſer Entſcheidungen trifft über ſein Eigentum für die Zeit nach

ſeinem Tode. Ob dabei ein Erbe beſtimmt wird oder ohne Ernennung

eines Erben nur ſonſtige Verfügungen über das Eigentum getroffen

werden, iſt nach den Geſetzen der meiſten modernen Staaten gleich⸗

gültig. Eine Ausnahme macht das öſterreichiſche bürgerliche Geſetzbuch,

das im Anſchluß an das römiſche Recht nur dann von einem Teſtamente

ſpricht, wenn in der letzten Anordnung ein Erbe eingeſetzt wird; in allen

andern Fällen gebraucht es die Bezeichnung Kodizill. Vom Teſtament

zu unterſcheiden iſt ein einfaches Legat oder Vermächtnis. DarunterQuld al Univerſalerbin einſetzen, als ſie aher den andern drei
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verſteht man allgemein die Hinterlaſſung einer beſtimmten Sache ode
Summe aus der Erbſchaftsmaſſe an eine dritte Perſon Zur Gültigkeieines Vermächtniſſes wird nach dem Naturgeſetze ebenſo wie nach allen
Staatsgeſetzen erfordert, daß das Vermächtnis von einem berechtigten
Erblaſſer durch eine gültige letztwillige Verfügung einer erſon, dieigentum erwerben fähig iſt, hinterlaſſen werde. Auf die einzelnen
Bedingungen näher einzugehen iſt gier nicht der Platz; dieſe ſind nachden verſchiedenen ſtaatlichen Geſetzbüchern verſchieden und bri9efür die Löſung des vorgelegten Falles von keinem Belang.

Auf den Fall ſelber eingehend ird jeder auf den erſten Blick er⸗kennen, daß ſich einen ganz offenkundigen Betrug, eine betrü⸗
geriſche Fälſchung handelt. Paulus ändert die zunächſt unbeglaubigt
Niederſchri des letzten illens des bhanne ab, wider Wiſſen und
illen des Erblaſſers Johannes. teſe abgeänderte Faſſung wird ſo
dann als „Allographum“ vom rblaſſer unterſchrieben und von min
deſtens drei Zeugen beglaubigt, wodurch das Teſtament (nach öſter
reichiſchem Rechte) ſeine Gültigkeit erlangt. Jene Abänderung, die
Streichung der zwei Legate ad pias und die Beifügung bei den
Legaten für die drei übrigen Nichten entſpri Ni dem letzten illen
des Johannes, ondern iſt eine ung von fremder Hand, von PaulusE kann der eſtator jederzeit ſeinen letzten illen abändern, gleich
viel in welcher Form dieſer ausgedrückt worden. Aher dieſe Abänderung
kann nur dann ihre Wirkſamkeit erlangen, enn ſie mit Wiſſen
llen vom rblaſſer ſelber In einwandfreier oder gegebenenfalls in
geſetzli vorgeſchriebener Form rfolgt me durch Liſt erſchwindelteoder durch Gewalt oder Drohung erzwungene Abänderung bleibt N⸗
gültig und vollkommen wirkungslos. Vor dem weltlichen Gerichte aller⸗
ing wird der Fälſcher, m unſerem Paulus, Recht erhalten; deu
wer kann ihm die Fälſchung nachweiſen, nachdem der Erblaſſer bereits
im r ru Der einzige, der das Verbrechen als ſolches iſt di
Fälſchung erten 0EI hindern können und hindern müſſen,
wäre der Notar geweſen. Aber in Unbegreiflicher Vertrauensſeligkei
nimmt EL die von Paulus verfertigte Niederſchrift als echt hin, ohne
ſie dem Erblaſſer vorzuleſen. Er macht ſich alſo, wenigſtens obj ektiv
mitſchuldig an dem Betrug, der dem Sterbenden gegenüber durch
geführ worden; mitſchuldig der chädigung der egatare, die teils
ganz, EI. doch für abſehbare Zeit das ihnen zugedachte Vermächtnis
etrogen werden. Nicht mitſchuldig ſind ſich die Zeugen, te  4Teſtament Unterſchrieben aben; denn dieſe brauchen keine enntni
nehmen vom 45  nhalt des Teſtamentes, ondern nur beglaubigen, daß
dieſes Schriftſtück den letzten illen des Teſtators enthalte; das aber
durften ſie In unſerem mit Recht annehmen aus den orten
Notars und dem Stillſchweigen des Erblaſſers.

Die Verpflichtungen, die ſich aus der betrügeriſchen Handlungs⸗
weiſe des Paulus ergeben, ſind ſelbſtverſtändlich. Der Erbe iſt justiti
ver  1  7* die Ur die letztwillige Wenücrne übertragenen Pfli
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Ar Ausführung 1 bringen und die Legate auszuzahlen, ſo wie es der
Wille des Erblaſſers eweſen Qulu enn dieſen letzten illen des
Johannes ſehr —  5 ELr hat alſo als Teſtamentsvollſtrecker die zwei
Legate ad GGUUSaS pias ihrer Beſtimmung zuzuführen und ebenſo die
Legate die Schwägerinnen ſo auszuzahlen, wie *2 Ibhanne
als illen ihm aufgetragen.

St. Gabriel (Mödling). m
III Applikationspflicht und Kommunionaufopferung.) Der

rieſter Pius hat die ſogenannten „neun Herz⸗Jeſu⸗Freitage“ e⸗
halten, onate nacheinander erſten Freitag die heilige
Kommunion, die Er al zelebrierender Tteſter empfing, als ühne⸗
kommunion aufgeopfert in der Meinung, das göttliche Herz Jeſu 3¹
verehren und die na der Beharrlichkeit für ſich erflehen. Für die
Applikation der heiligen  7. Meſſe ELY AIn dieſen neun Freitagen Sti
pendien Nun Udter e die ogmati für die Pfarrkonkurs⸗
prüfung und findet, daß ganz ervorragende Theologen, wie Le
desma, Dominikus Soto, Bellarmin, De Lugo, burnely nd andere
die Anſicht vertreten, die heilige Kommunion ſei die opfermäßige Zer⸗
ſtörung der göttlichen Opfergabe, der opfermäßige „Vernichtungsakt“,
alſo das Weſentliche oder wenigſtens Mitweſentliche der Opferhandlung.
Pius bekommt nun Skrupeln, ob er, da EL mit der Intention für dasheilige eßopfer ur Annahme des Stipendiums gebunden war,
die heilige Kommunion In dieſen Meſſen auf eine andere Intention
aufopfern durfte. Muß EL vielleicht gav die CuUn Stipendien zur erheit nochmals perſolvieren?

Die Löſung dieſer weifel wird ſich Qaus folgenden theologiſchen
Erwägung ergeben:

Im Applikationsakte verfügt der Prieſter als beauftragter
vertreter und lebendiges erkzeug des ewigen Hohenprieſters frei und
wirkſam über jene Wirkungen des heiligen Meßopfers, die aus der Opfer⸗handlung Je

ſu hriſti als ſolcher (ex operato hervorgehen, in⸗
ſoferne das er ſeiner Natur nach nicht für die Sünden, eund Anliegen el I  en, ondern auch für beſtimmte Opferzwecke,
für einzelne Perſonen und Bedürfniſſe dargebracht werden kann. leſe
ſpeziellen Opferwirkungen heißen bekanntlich i der Theologie „Fructus
medii“ oder „Fructus mihisteriales“. Die beſonderen Opferzwecke ſinduim allgemeinen Opferwillen Jeſu Chriſti nicht von vornherein bezeichnetund feſtgeſetzt, ondern werden nach dem Willen Chriſti, wie wir aus
der Lehre und Uebung der V wiſſen, Ur den menſchlichen, werk⸗
zeuglichen Opferprieſter MN der Intention oder Applikation der heiligenE  E eſtimm (Vgl Cd  — 809 des kirchlichen Geſetzbuches.)

Ar Uebernahme eines Stipendium ver  L ſich der
rieſter justitia, von dieſer ſeiner Applikationsgewalt nach dem
illen des Stipendiengebers und nicht anders Gebrauch 3u machen.Der Prieſter, der ſich ſo auf ſtrenge Gerechtigkeit verpflichtet hat, würde
zwar gültig, aber er ſündhaft handeln, wenn EL dann rotzdem die


